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Regelungen zur Fachhochschulreife 

Zeugnisse und Abschlüsse am Ende der Jahrgangsstufe 11 
 
Schüler(innen), die mit der Versetzung in die Jahrgangsstufe 12 die Jahrgangsstufe 11 
verlassen möchten, erhalten ein Abgangszeugnis, auf dem der schulische Teil der 
Fachhochschulreife in Verbindung mit dem Nachweis über eine abgeschlossene 
Berufsausbildung oder ein einjähriges gelenktes Praktikum  als Berechtigung für ein 
Studium an einer Fachhochschule für die Länder Nordrhein-Westfalen, Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Saarland bescheinigt wird.  
Die Durchschnittsnote ergibt sich dabei aus dem arithmetischen Mittel der Noten, die der 
Versetzung zugrunde lagen, also ohne Berücksichtigung von Religionslehre, Sport und den 
Fächern des Differenzierungsbereichs. Die Durchschnittsnote wird nicht gerundet auf eine 
Stelle nach dem Komma ermittelt und in Ziffern und Buchstaben auf dem Abgangszeugnis 
ausgewiesen.  

Zeugnisse und Abschlüsse in den Jahrgangsstufen 12 und 13 
 
Möchte oder muss ein(e) Schüler(in) innerhalb dieses Zeitraums den Bildungsgang verlassen, 
so wird ein Abgangszeugnis ausgestellt. 
Wenn die Bedingungen zum Erwerb der Fachhochschulreife erfüllt sind, so wird ein 
Abgangszeugnis erteilt, auf dem der schulische Teil der Fachhochschulreife in Verbindung 
mit dem Nachweis über eine abgeschlossene mindestens zweijährige Berufsausbildung 
als Berechtigung für ein Studium an einer Fachhochschule für die Länder Nordrhein-
Westfalen, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein 
bescheinigt wird. Auf dem Zeugnis werden alle Leistungen und die Durchschnittsnote 
ausgewiesen. Die Punktzahlen, die der Durchschnittsnote zugrunde gelegt wurden, werden in 
Klammern gesetzt. Die folgende Checkliste zeigt dabei, welche Leistungen eingebracht 
werden müssen oder können. 

Checkliste zur Bestimmung  der Fachhochschulreife nach Jahrgangsstufe 12/13 
� Leistungen immer aus 2 aufeinander folgenden Kurshalbjahren (12.1+12.2 oder 

12.2+13.1 oder 13.1+13.2)  
� Je 2 Kurse aus LK1 und aus LK2  
� Von den 4 einzubringenden LK müssen in mindestens 2 LK  mindestens je 05 

Punkte erreicht werden  
� In allen 4 LK zusammen müssen in der zweifachen Wertung mindestens 40 Punkte 

erreicht werden  
� Es müssen 11 GK eingebracht werden  
� Von den 11 GK müssen in mindestens 7 GK mindestens je 05 Punkte erreicht werden  
� In allen 11 GK zusammen müssen in der einfachen Wertung mindestens 55 Punkte 

erreicht werden  
� Unter den insgesamt eingebrachten 15 Kursen (LK und GK) müssen sein: DEU, 

ENG, BWR, MAT, NW   
� Mit 00 Punkten abgeschlossene Kurse gelten als nicht belegt  



� Im Falle einer Feststellungsprüfung können auch die Kurse der neu einsetzenden 
Fremdsprache eingebracht werden  

� Die Umrechnung der Gesamtpunktzahl (mindestens 95 höchstens 285 Punkte) in eine 
Durchschnittsnote ergibt sich entsprechend der "Anlage  D 36" aus der später folgend 
nachgebildeten Tabelle  

    

Überprüfungs- und Auswertungshilfe zur FHR 

FHR-Belegungs- und Anrechnungsplaner für :  

Kurse Punkte Auswertung 

Feld Fach Art  12.1 12.2 13.1 13.2 GK-
Z 

GK-
P 

LK-
Z 

LKPu  

1.1 BWR L2         -- -- 2   

1.2 MAT                   

1.3 ENG                   

1.4 F2= GK             - -- 

1.5 WIO GK             - -- 

1.6 NW GK         2   - -- 

1.7 VWL GK             - -- 

2.1 DEU                   

2.2 POL GK             - -- 

2.3 REL GK             - -- 

2.4 SPO GK             - -- 

3.1                 - -- 

3.2                 - -- 

3.3                 - -- 

Summe GK-Zahl = 11 !   -- -- -- 

Summe GK-Punkte >= 55 ! --   -- -- 

Summe LK-Zahl = 4 ! -- --   -- 

Summe LK-Punkte * 2 >= 40 ! -- -- --   

     
Tabelle der Durchschnittsnotenermittlung zur FHR  

Punkte  ØNote Punkte ØNote Punkte ØNote  

285 - 261  1,0 209 - 204 2,0 152 - 147 3,0 

260 - 255  1,1 203 - 198 2,1 146 - 141 3,1 

254 - 249  1,2 197 - 192 2,2 140 - 135 3,2 

248 - 244  1,3 191 - 187 2,3 134 - 130 3,3 

243 - 238  1,4 186 - 181 2,4 129 - 124 3,4 

237 - 232  1,5 180 - 175 2,5 123 - 118 3,5 

231 - 227  1,6 174 - 170 2,6 117 - 113 3,6 

226 - 221  1,7 169 - 164 2,7 112 - 107 3,7 

220 - 215  1,8 163 - 158 2,8 106 - 101 3,8 

214 - 210  1,9 157 - 153 2,9 100 - 096 3,9 
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